
Anlage 2 zur VL 034/2015: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 80 „Am Hangenfeld“

Festsetzung hier im Scan schlecht lesbar:
Bereich zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Abschrift der handschriftlichen Festsetzung:
Außerhalb der überbaubaren Flächen sind ausschließlich Garagen und Carports und 
Stellplätze zulässig, wobei in diesen Garagen und Carports Abstellräume bis 7,5 m² 
Bruttofläche enthalten sein dürfen. Nebenanlagen dürfen nur innerhalb der 
überbaubaren Fläche errichtet werden.


